
120. Deutscher Ärztetag 
Freiburg, 23.05. – 26.05.2017  

TOP VII: Novellierung der 
(Muster-)Weiterbildungsordnung (MWBO) 

Anlage zu Drs. VII – 01
Abschnitt B der MWBO

Umgedruckt wird aufgrund des Umfangs der Anlage lediglich jeweils das erste Blatt 
der 61 Facharzt- bzw. Schwerpunktweiterbildungen von Abschnitt B der MWBO, 
welches den Titel, die Gebietsdefinition und Weiterbildungszeiten (ohne 
Weiterbildungsinhalte) abbildet. *Diese Beratungsunterlage ist im 
Konvergenzverfahren zwischen den Landesärztekammern und der 
Bundesärztekammer abgestimmt. 

Die Anlage inklusive aller Weiterbildungsinhalte ist für die Abgeordneten des 120. 
Deutschen Ärztetages 2017 über den Link http://120daet.baek.de abrufbar.  
*Die Weiterbildungsinhalte stellen den Sachstand Version 2a Novelle MWBO dar und
sind noch nicht zwischen den Landesärztekammern und der Bundesärztekammer 
abgestimmt. 

*Ergänzung durch die SKO WB am 04.05.2017

Anlage zur Drs. VII-01 des 120. DÄT 2017
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Gebiet Allgemeinmedizin 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Allgemeinmedizin beinhaltet die medizinische Akut-, Langzeit- 
und Notfallversorgung von Patienten jeden Alters mit körperlichen und 
seelischen Gesundheitsstörungen sowie die Gesundheitsförderung, 
Prävention, Rehabilitation und die Versorgung in der Palliativsituation unter 
Berücksichtigung somatischer, psycho-sozialer, soziokultureller und 
ökologischer Aspekte. Das Gebiet hat zudem auch die besondere Funktion, 
als erste ärztliche Anlaufstelle bei allen Gesundheitsproblemen verfügbar 
zu sein sowie die sektorenübergreifende Versorgungskoordination und 
Integration mit anderen Arztgruppen und Fachberufen im 
Gesundheitswesen zu gewährleisten. Es umfasst die haus- und 
familienärztliche Funktion unter Berücksichtigung eines ganzheitlichen 
Fallverständnisses und der Multimorbidität im unausgelesenen 
Patientenkollektiv, insbesondere die Betreuung des Patienten im Kontext 
seiner Familie oder sozialen Gemeinschaft, auch im häuslichen Umfeld. 

 

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 
(Hausarzt/Hausärztin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Allgemeinmedizin unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, 
davon 

 müssen 24 Monate in Allgemeinmedizin in der ambulanten 
hausärztlichen Versorgung abgeleistet werden 

 müssen 12 Monate im Gebiet Innere Medizin in der stationären 
Akutversorgung abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in mindestens einem anderen Gebiet der 
unmittelbaren Patientenversorgung abgeleistet werden  

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 18 Monate Weiterbildung in 
Gebieten der unmittelbaren Patientenversorgung erfolgen 

80 Stunden Kurs-Weiterbildung in Psychosomatische Grundversorgung1 
1Prüfauftrag: ggf. ersetzen durch alleinige Abbildung in den Inhalten 
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Gebiet Anästhesiologie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Anästhesiologie umfasst die Allgemein-, Regional- und 
Lokalanästhesie einschließlich deren Vor- und Nachbehandlung, die 
Aufrechterhaltung der vitalen Funktionen während operativer und 
diagnostischer Eingriffe sowie intensivmedizinische, notfallmedizinische und 
schmerzmedizinische Maßnahmen. 

 

Facharzt/Fachärztin für Anästhesiologie 
(Anästhesiologe/Änästhesiologin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Anästhesiologie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 12 Monate in der Intensivmedizin abgeleistet werden 
- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 

anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Anatomie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Anatomie umfasst die Lehre und Forschung vom normalen Bau 
und Zustand des Körpers mit seinen Zellen, Geweben und Organen 
einschließlich systematischer, topographischer und klinisch-funktioneller 
Aspekte sowie der Embryologie. 

 

Facharzt/Fachärztin für Anatomie 
(Anatom/Anatomin) 

Weiterbildungszeit 

48 Monate Anatomie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, davon 
- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 

anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Arbeitsmedizin 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Arbeitsmedizin umfasst als präventivmedizinisches Fach die 
Wechselbeziehungen zwischen Arbeits- und Lebenswelten einerseits sowie 
Gesundheit und Krankheiten andererseits. Im Mittelpunkt stehen dabei der 
Erhalt und die Förderung der physischen und psychischen Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit des arbeitenden Menschen, die Gefährdungsbeurteilung 
der Arbeitsbedingungen, die Vorbeugung, Erkennung, Behandlung und 
Begutachtung arbeits- und umweltbedingter Risikofaktoren, Erkrankungen 
und Berufskrankheiten, die Verhütung arbeitsbedingter 
Gesundheitsgefährdungen einschließlich individueller und betrieblicher 
Gesundheitsberatung, die Vermeidung von Erschwernissen und 
Unfallgefahren sowie die berufsfördernde Rehabilitation. 

 

Facharzt/Fachärztin für Arbeitsmedizin 
(Arbeitsmediziner/Arbeitsmedizinerin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Arbeitsmedizin unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 24 Monate in anderen Gebieten der unmittelbaren 
Patientenversorgung abgeleistet werden 

360 Stunden Kurs-Weiterbildung in Arbeitsmedizin 
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Gebiet Augenheilkunde 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Augenheilkunde umfasst die Vorbeugung, Erkennung, 
Behandlung, Nachsorge und Rehabilitation der anatomischen und 
funktionellen Veränderungen des Sehorgans und seiner Adnexe 
einschließlich der Optometrie und der plastisch-rekonstruktiven 
Operationen in der Periorbitalregion. 

 

Facharzt/Fachärztin für Augenheilkunde 
(Augenarzt/Augenärztin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Augenheilkunde unter Befugnis an Weiterbildungsstätten 

 

Seite 7 von 62 

 

Gebiet Biochemie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Biochemie umfasst die molekularen Interaktionen und 
Umwandlungen im menschlichen Organismus, die Struktur und Funktion 
von Zellen und Organen sowie ihrer Interaktion. Explizit eingeschlossen ist 
das Gebiet der Pathobiochemie, das die molekularen Grundlagen von 
Erkrankungen umfasst. 

 

Facharzt/Fachärztin für Biochemie 
(Biochemiker/Biochemikerin) 

Weiterbildungszeit 

48 Monate Biochemie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, davon 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 
anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Chirurgie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Chirurgie umfasst die Vorbeugung, Erkennung, konservative 
und operative Behandlung, Nachsorge und Rehabilitation von chirurgischen 
Erkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie angeborenen 
und erworbenen Formveränderungen und Fehlbildungen der Gefäße, der 
inneren Organe einschließlich des Herzens, der Stütz- und 
Bewegungsorgane sowie der Wiederherstellungs- und 
Transplantationschirurgie. 

 

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinchirurgie 
(Allgemeinchirurg/Allgemeinchirurgin) 

Weiterbildungszeit 

72 Monate im Gebiet Chirurgie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, 
davon  

 müssen 18 Monate in Orthopädie und Unfallchirurgie abgeleistet werden 

 müssen 18 Monate in Viszeralchirurgie abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Notfallaufnahme abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Intensivmedizin abgeleistet werden 
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Gebiet Chirurgie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Chirurgie umfasst die Vorbeugung, Erkennung, konservative 
und operative Behandlung, Nachsorge und Rehabilitation von chirurgischen 
Erkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie angeborenen 
und erworbenen Formveränderungen und Fehlbildungen der Gefäße, der 
inneren Organe einschließlich des Herzens, der Stütz- und 
Bewegungsorgane sowie der Wiederherstellungs- und 
Transplantationschirurgie. 

 

Facharzt/Fachärztin für Gefäßchirurgie 
(Gefäßchirurg/Gefäßchirurgin) 

Weiterbildungszeit 

72 Monate im Gebiet Chirurgie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, 
davon 

 müssen 48 Monate in Gefäßchirurgie abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Notfallaufnahme abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Intensivmedizin abgeleistet werden 
- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 

anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Chirurgie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Chirurgie umfasst die Vorbeugung, Erkennung, konservative 
und operative Behandlung, Nachsorge und Rehabilitation von chirurgischen 
Erkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie angeborenen 
und erworbenen Formveränderungen und Fehlbildungen der Gefäße, der 
inneren Organe einschließlich des Herzens, der Stütz- und 
Bewegungsorgane sowie der Wiederherstellungs- und 
Transplantationschirurgie. 

 

Facharzt/Fachärztin für Herzchirurgie 
(Herzchirurg/Herzchirurgin) 

Weiterbildungszeit 

72 Monate im Gebiet Chirurgie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, 
davon  

 müssen 48 Monate in Herzchirurgie abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Notfallaufnahme abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Intensivmedizin abgeleistet werden 
- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 

anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Chirurgie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Chirurgie umfasst die Vorbeugung, Erkennung, konservative 
und operative Behandlung, Nachsorge und Rehabilitation von chirurgischen 
Erkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie angeborenen 
und erworbenen Formveränderungen und Fehlbildungen der Gefäße, der 
inneren Organe einschließlich des Herzens, der Stütz- und 
Bewegungsorgane sowie der Wiederherstellungs- und 
Transplantationschirurgie. 

 

Facharzt/Fachärztin für Kinderchirurgie 
(Kinderchirurg/Kinderchirurgin) 

Weiterbildungszeit 

72 Monate im Gebiet Chirurgie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, 
davon 

 müssen 48 Monate in Kinderchirurgie abgeleistet werden  

 müssen 6 Monate in der Notfallaufnahme abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der intensivmedizinischen Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen abgeleistet werden 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 
anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Chirurgie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Chirurgie umfasst die Vorbeugung, Erkennung, konservative 
und operative Behandlung, Nachsorge und Rehabilitation von chirurgischen 
Erkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie angeborenen 
und erworbenen Formveränderungen und Fehlbildungen der Gefäße, der 
inneren Organe einschließlich des Herzens, der Stütz- und 
Bewegungsorgane sowie der Wiederherstellungs- und 
Transplantationschirurgie. 

 

Facharzt/Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie 
(Orthopäde und Unfallchirurg/Orthopädin und Unfallchirurgin) 

Weiterbildungszeit 

72 Monate im Gebiet Chirurgie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, 
davon  

 müssen 48 Monate in Orthopädie und Unfallchirurgie abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Notfallaufnahme abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Intensivmedizin abgeleistet werden 
- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 

anderen Gebieten erfolgen 

 

Seite 13 von 62 

 

Gebiet Chirurgie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Chirurgie umfasst die Vorbeugung, Erkennung, konservative 
und operative Behandlung, Nachsorge und Rehabilitation von chirurgischen 
Erkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie angeborenen 
und erworbenen Formveränderungen und Fehlbildungen der Gefäße, der 
inneren Organe einschließlich des Herzens, der Stütz- und 
Bewegungsorgane sowie der Wiederherstellungs- und 
Transplantationschirurgie. 

 

Facharzt/Fachärztin für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische 
Chirurgie 
(Plastischer, Rekonstruktiver und Ästhetischer Chirurg/Plastische, 
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgin) 

Weiterbildungszeit 

72 Monate im Gebiet Chirurgie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, 
davon  

 müssen 48 Monate in Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische 
Chirurgie abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Notfallaufnahme abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Intensivmedizin abgeleistet werden 
- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 

anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Chirurgie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Chirurgie umfasst die Vorbeugung, Erkennung, konservative 
und operative Behandlung, Nachsorge und Rehabilitation von chirurgischen 
Erkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie angeborenen 
und erworbenen Formveränderungen und Fehlbildungen der Gefäße, der 
inneren Organe einschließlich des Herzens, der Stütz- und 
Bewegungsorgane sowie der Wiederherstellungs- und 
Transplantationschirurgie. 

 

Facharzt/Fachärztin für Thoraxchirurgie 
(Thoraxchirurg/Thoraxchirurgin) 

Weiterbildungszeit 

72 Monate im Gebiet Chirurgie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, 
davon  

 müssen 48 Monate in Thoraxchirurgie abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Notfallaufnahme abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Intensivmedizin abgeleistet werden 
- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 

anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Chirurgie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Chirurgie umfasst die Vorbeugung, Erkennung, konservative 
und operative Behandlung, Nachsorge und Rehabilitation von chirurgischen 
Erkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie angeborenen 
und erworbenen Formveränderungen und Fehlbildungen der Gefäße, der 
inneren Organe einschließlich des Herzens, der Stütz- und 
Bewegungsorgane sowie der Wiederherstellungs- und 
Transplantationschirurgie. 

 

Facharzt/Fachärztin für Viszeralchirurgie 
(Viszeralchirurg/Viszeralchirurgin) 

Weiterbildungszeit 

72 Monate im Gebiet Chirurgie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, 
davon 

 müssen 48 Monate in Viszeralchirurgie abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Notfallaufnahme abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Intensivmedizin abgeleistet werden 
- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 

anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe umfasst die Erkennung, 
Vorbeugung, konservative und operative Behandlung sowie Nachsorge von 
geschlechtsspezifischen Gesundheitsstörungen der Frau einschließlich 
plastisch-rekonstruktiver Eingriffe, der gynäkologischen Onkologie, 
Endokrinologie, Fortpflanzungsmedizin, Urogynäkologie, der Betreuung und 
Überwachung normaler und gestörter Schwangerschaften, Geburten und 
Wochenbettverläufe sowie der Prä- und Perinatalmedizin. 

 

Facharzt/Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
(Frauenarzt/Frauenärztin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Frauenheilkunde und Geburtshilfe unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 
anderen Gebieten erfolgen 

80 Stunden Kurs-Weiterbildung in Psychosomatische Grundversorgung1 
1Prüfauftrag: ggf. ersetzen durch alleinige Abbildung in den Inhalten 
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Gebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe umfasst die Erkennung, 
Vorbeugung, konservative und operative Behandlung sowie Nachsorge von 
geschlechtsspezifischen Gesundheitsstörungen der Frau einschließlich 
plastisch-rekonstruktiver Eingriffe, der gynäkologischen Onkologie, 
Endokrinologie, Fortpflanzungsmedizin, Urogynäkologie, der Betreuung und 
Überwachung normaler und gestörter Schwangerschaften, Geburten und 
Wochenbettverläufe sowie der Prä- und Perinatalmedizin. 

 

Schwerpunkt Gynäkologische Endokrinologie und 
Reproduktionsmedizin 
(Gynäkologischer Endokrinologe und 
Reproduktionsmediziner/Gynäkologische Endokrinologin und 
Reproduktionsmedizinerin) 

Weiterbildungszeit 

24 Monate Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin 
unter Befugnis an Weiterbildungsstätten 
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Gebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe umfasst die Erkennung, 
Vorbeugung, konservative und operative Behandlung sowie Nachsorge von 
geschlechtsspezifischen Gesundheitsstörungen der Frau einschließlich 
plastisch-rekonstruktiver Eingriffe, der gynäkologischen Onkologie, 
Endokrinologie, Fortpflanzungsmedizin, Urogynäkologie, der Betreuung und 
Überwachung normaler und gestörter Schwangerschaften, Geburten und 
Wochenbettverläufe sowie der Prä- und Perinatalmedizin. 

 

Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie 
(Gynäkologischer Onkologe/Gynäkologische Onkologin) 

Weiterbildungszeit 

24 Monate Gynäkologische Onkologie unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten 
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Gebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe umfasst die Erkennung, 
Vorbeugung, konservative und operative Behandlung sowie Nachsorge von 
geschlechtsspezifischen Gesundheitsstörungen der Frau einschließlich 
plastisch-rekonstruktiver Eingriffe, der gynäkologischen Onkologie, 
Endokrinologie, Fortpflanzungsmedizin, Urogynäkologie, der Betreuung und 
Überwachung normaler und gestörter Schwangerschaften, Geburten und 
Wochenbettverläufe sowie der Prä- und Perinatalmedizin. 

 

Schwerpunkt Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin 
(Geburtshelfer und Perinatalmediziner/Geburtshelferin und 
Perinatalmedizinerin) 

Weiterbildungszeit 

24 Monate Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten 
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Gebiet Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Hals-Nasen-Ohrenheilkunde umfasst die Gesundheitsberatung, 
Vorbeugung, Erkennung, konservative und operative Behandlung, 
Nachsorge und Rehabilitation von Erkrankungen, Verletzungen, 
Fehlbildungen, Formveränderungen und Tumoren des Ohres, der Nase, der 
Nasennebenhöhlen, der Orbita, der vorderen und seitlichen Schädelbasis, 
der Mundhöhle einschließlich der Lippe, des Pharynx und Larynx, der 
Trachea, des proximalen Ösophagus, der Kopfspeicheldrüsen sowie der 
Weichteile mit Lymphsystem von Kopf, Gesicht und Hals und von 
Funktionsstörungen der in diesem Bereich gelegenen Sinnesorgane und 
den ihnen zugeordneten Hirnnerven sowie von Schluck-, Stimm-, Sprach-, 
Sprech- und Hörstörungen. 

 

Facharzt/Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
(Hals-Nasen-Ohren-Arzt/Hals-Nasen-Ohrenärztin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Hals-Nasen-Ohrenheilkunde unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 
anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Haut- und Geschlechtskrankheiten 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Haut- und Geschlechtskrankheiten umfasst die Vorbeugung, 
Erkennung, konservative und operative Behandlung, die Nachsorge und 
Rehabilitation von Erkrankungen einschließlich der durch Immunreaktionen, 
Allergene und Pseudoallergene ausgelösten Krankheiten der Haut, der 
Unterhaut einschließlich Faszien, der hautnahen Schleimhäute und der 
Hautanhangsgebilde sowie von Geschlechtskrankheiten. 

 

Facharzt/Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten 
(Hautarzt/Hautärztin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Haut- und Geschlechtskrankheiten unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 
anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Humangenetik 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Humangenetik umfasst die Aufklärung, Erkennung und 
Behandlung genetisch bedingter und mitbedingter Erkrankungen 
einschließlich der humangenetischen Beratung von Patienten, 
Ratsuchenden und ihren Familien sowie den in der Gesundheitsversorgung 
tätigen Ärzten. 

 

Facharzt/Fachärztin für Humangenetik 
(Humangenetiker/Humangenetikerin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Humangenetik unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 30 Monate in der humangenetischen Patientenversorgung 
abgeleistet werden 

 müssen 12 Monate in anderen Gebieten der unmittelbaren 
Patientenversorgung abgeleistet werden 

 müssen 12 Monate im molekulargenetischen Labor abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate im zytogenetischen Labor abgeleistet werden 
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Gebiet Hygiene 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Hygiene umfasst die Erkennung, Erfassung, Bewertung sowie 
Vermeidung schädlicher endogener und exogener Faktoren, welche die 
Gesundheit des Einzelnen oder der Bevölkerung beeinflussen sowie die 
Entwicklung von Grundsätzen für den Gesundheitsschutz und der 
gesundheitsbezogenen Umwelthygiene. Das Gebiet umfasst auch die 
Unterstützung und Beratung von Ärzten und Institutionen insbesondere in 
der Krankenhaus- und Praxishygiene, Infektionsprävention sowie der 
Umwelthygiene und Umweltmedizin, der Individualhygiene sowie im 
gesundheitlichen Verbraucherschutz. 

 

Facharzt/Fachärztin für Hygiene 
(Hygieniker/Hygienikerin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Hygiene unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 12 Monate in Gebieten der unmittelbaren Patientenversorgung 
abgeleistet werden 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie, Öffentliches 
Gesundheitswesen, Arbeitsmedizin und/oder in der Zusatz-Weiterbildung 
Infektiologie erfolgen 
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Gebiet Innere Medizin 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Innere Medizin umfasst die Vorbeugung, (Früh-)Erkennung, 
konservative und interventionelle Behandlung sowie Rehabilitation und 
Nachsorge der Gesundheitsstörungen einschließlich geriatrischer 
Krankheiten und Erkrankungen der Atmungsorgane, des Herzens und 
Kreislaufs, der Verdauungsorgane, der Nieren und ableitenden Harnwege, 
des Blutes und der blutbildenden Organe, des Gefäßsystems, des 
Stoffwechsels und der inneren Sekretion, des Immunsystems, des Stütz- 
und Bindegewebes, der Infektionskrankheiten und Vergiftungen sowie der 
soliden Tumore und der hämatologischen Neoplasien. Das Gebiet umfasst 
auch die Gesundheitsförderung und die Betreuung unter Berücksichtigung 
der somatischen, psychischen und sozialen Wechselwirkungen und die 
interdisziplinäre Koordination der an der gesundheitlichen Betreuung 
beteiligten Personen und Institutionen. 

 

Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin 
(Internist/Internistin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate im Gebiet Innere Medizin unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 48 Monate in Innere Medizin oder in mindestens zwei 
verschiedenen Facharztkompetenzen des Gebiets Innere Medizin 
abgeleistet werden, davon 

 müssen 30 Monate in der stationären Patientenversorgung 
abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Notfallaufnahme abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Intensivmedizin abgeleistet werden 
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Gebiet Innere Medizin 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Innere Medizin umfasst die Vorbeugung, (Früh-)Erkennung, 
konservative und interventionelle Behandlung sowie Rehabilitation und 
Nachsorge der Gesundheitsstörungen einschließlich geriatrischer 
Krankheiten und Erkrankungen der Atmungsorgane, des Herzens und 
Kreislaufs, der Verdauungsorgane, der Nieren und ableitenden Harnwege, 
des Blutes und der blutbildenden Organe, des Gefäßsystems, des 
Stoffwechsels und der inneren Sekretion, des Immunsystems, des Stütz- 
und Bindegewebes, der Infektionskrankheiten und Vergiftungen sowie der 
soliden Tumore und der hämatologischen Neoplasien. Das Gebiet umfasst 
auch die Gesundheitsförderung und die Betreuung unter Berücksichtigung 
der somatischen, psychischen und sozialen Wechselwirkungen und die 
interdisziplinäre Koordination der an der gesundheitlichen Betreuung 
beteiligten Personen und Institutionen. 

 

Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Angiologie 
(Angiologe/Angiologin) 

Weiterbildungszeit 

72 Monate im Gebiet Innere Medizin unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 36 Monate in Innere Medizin und Angiologie abgeleistet werden, 
davon 

 müssen 24 Monate in der stationären Patientenversorgung 
abgeleistet werden 

 müssen 24 Monate in mindestens zwei anderen Facharztkompetenzen 
des Gebiets abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Notfallaufnahme abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Intensivmedizin abgeleistet werden 
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Gebiet Innere Medizin 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Innere Medizin umfasst die Vorbeugung, (Früh-)Erkennung, 
konservative und interventionelle Behandlung sowie Rehabilitation und 
Nachsorge der Gesundheitsstörungen einschließlich geriatrischer 
Krankheiten und Erkrankungen der Atmungsorgane, des Herzens und 
Kreislaufs, der Verdauungsorgane, der Nieren und ableitenden Harnwege, 
des Blutes und der blutbildenden Organe, des Gefäßsystems, des 
Stoffwechsels und der inneren Sekretion, des Immunsystems, des Stütz- 
und Bindegewebes, der Infektionskrankheiten und Vergiftungen sowie der 
soliden Tumore und der hämatologischen Neoplasien. Das Gebiet umfasst 
auch die Gesundheitsförderung und die Betreuung unter Berücksichtigung 
der somatischen, psychischen und sozialen Wechselwirkungen und die 
interdisziplinäre Koordination der an der gesundheitlichen Betreuung 
beteiligten Personen und Institutionen. 

 

Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Endokinologie und 
Diabetologie 
(Endokrinologe und Diabetologe/Endokrinologin und Diabetologin) 

Weiterbildungszeit 

72 Monate im Gebiet Innere Medizin unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 36 Monate in Innere Medizin und Endokrinologie und 
Diabetologie abgeleistet werden, davon 

 müssen 24 Monate in der stationären Patientenversorgung 
abgeleistet werden 

 müssen 24 Monate in mindestens zwei anderen Facharztkompetenzen 
des Gebiets abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Notfallaufnahme abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Intensivmedizin abgeleistet werden 
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Gebiet Innere Medizin 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Innere Medizin umfasst die Vorbeugung, (Früh-)Erkennung, 
konservative und interventionelle Behandlung sowie Rehabilitation und 
Nachsorge der Gesundheitsstörungen einschließlich geriatrischer 
Krankheiten und Erkrankungen der Atmungsorgane, des Herzens und 
Kreislaufs, der Verdauungsorgane, der Nieren und ableitenden Harnwege, 
des Blutes und der blutbildenden Organe, des Gefäßsystems, des 
Stoffwechsels und der inneren Sekretion, des Immunsystems, des Stütz- 
und Bindegewebes, der Infektionskrankheiten und Vergiftungen sowie der 
soliden Tumore und der hämatologischen Neoplasien. Das Gebiet umfasst 
auch die Gesundheitsförderung und die Betreuung unter Berücksichtigung 
der somatischen, psychischen und sozialen Wechselwirkungen und die 
interdisziplinäre Koordination der an der gesundheitlichen Betreuung 
beteiligten Personen und Institutionen. 

 

Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Gastroenterologie 
(Gastroenterologe/Gastroenterologin) 

Weiterbildungszeit 

72 Monate im Gebiet Innere Medizin unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 36 Monate in Innere Medizin und Gastroenterologie abgeleistet 
werden, davon 

 müssen 24 Monate in der stationären Patientenversorgung 
abgeleistet werden 

 müssen 24 Monate in mindestens zwei anderen Facharztkompetenzen 
des Gebiets abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Notfallaufnahme abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Intensivmedizin abgeleistet werden 
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Gebiet Innere Medizin 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Innere Medizin umfasst die Vorbeugung, (Früh-)Erkennung, 
konservative und interventionelle Behandlung sowie Rehabilitation und 
Nachsorge der Gesundheitsstörungen einschließlich geriatrischer 
Krankheiten und Erkrankungen der Atmungsorgane, des Herzens und 
Kreislaufs, der Verdauungsorgane, der Nieren und ableitenden Harnwege, 
des Blutes und der blutbildenden Organe, des Gefäßsystems, des 
Stoffwechsels und der inneren Sekretion, des Immunsystems, des Stütz- 
und Bindegewebes, der Infektionskrankheiten und Vergiftungen sowie der 
soliden Tumore und der hämatologischen Neoplasien. Das Gebiet umfasst 
auch die Gesundheitsförderung und die Betreuung unter Berücksichtigung 
der somatischen, psychischen und sozialen Wechselwirkungen und die 
interdisziplinäre Koordination der an der gesundheitlichen Betreuung 
beteiligten Personen und Institutionen. 

 

Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Hämatologie und 
Onkologie 
(Hämatologe und Onkologe/Hämatologin und Onkologin) 

Weiterbildungszeit 

72 Monate im Gebiet Innere Medizin unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 36 Monate in Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie 
abgeleistet werden, davon 

 müssen 24 Monate in der stationären Patientenversorgung 
abgeleistet werden 

 müssen 24 Monate in mindestens zwei anderen Facharztkompetenzen 
des Gebiets abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Notfallaufnahme abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Intensivmedizin abgeleistet werden 
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Gebiet Innere Medizin 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Innere Medizin umfasst die Vorbeugung, (Früh-)Erkennung, 
konservative und interventionelle Behandlung sowie Rehabilitation und 
Nachsorge der Gesundheitsstörungen einschließlich geriatrischer 
Krankheiten und Erkrankungen der Atmungsorgane, des Herzens und 
Kreislaufs, der Verdauungsorgane, der Nieren und ableitenden Harnwege, 
des Blutes und der blutbildenden Organe, des Gefäßsystems, des 
Stoffwechsels und der inneren Sekretion, des Immunsystems, des Stütz- 
und Bindegewebes, der Infektionskrankheiten und Vergiftungen sowie der 
soliden Tumore und der hämatologischen Neoplasien. Das Gebiet umfasst 
auch die Gesundheitsförderung und die Betreuung unter Berücksichtigung 
der somatischen, psychischen und sozialen Wechselwirkungen und die 
interdisziplinäre Koordination der an der gesundheitlichen Betreuung 
beteiligten Personen und Institutionen. 

 

Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie 
(Kardiologe/Kardiologin) 

Weiterbildungszeit 

72 Monate im Gebiet Innere Medizin unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 36 Monate in Innere Medizin und Kardiologie abgeleistet 
werden, davon 

 müssen 24 Monate in der stationären Patientenversorgung 
abgeleistet werden 

 müssen 24 Monate in mindestens zwei anderen Facharztkompetenzen 
des Gebiets abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Notfallaufnahme abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Intensivmedizin abgeleistet werden 
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Gebiet Innere Medizin 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Innere Medizin umfasst die Vorbeugung, (Früh-)Erkennung, 
konservative und interventionelle Behandlung sowie Rehabilitation und 
Nachsorge der Gesundheitsstörungen einschließlich geriatrischer 
Krankheiten und Erkrankungen der Atmungsorgane, des Herzens und 
Kreislaufs, der Verdauungsorgane, der Nieren und ableitenden Harnwege, 
des Blutes und der blutbildenden Organe, des Gefäßsystems, des 
Stoffwechsels und der inneren Sekretion, des Immunsystems, des Stütz- 
und Bindegewebes, der Infektionskrankheiten und Vergiftungen sowie der 
soliden Tumore und der hämatologischen Neoplasien. Das Gebiet umfasst 
auch die Gesundheitsförderung und die Betreuung unter Berücksichtigung 
der somatischen, psychischen und sozialen Wechselwirkungen und die 
interdisziplinäre Koordination der an der gesundheitlichen Betreuung 
beteiligten Personen und Institutionen. 

 

Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Nephrologie 
(Nephrologe/Nephrologin) 

Weiterbildungszeit 

72 Monate im Gebiet Innere Medizin unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 36 Monate in Innere Medizin und Nephrologie abgeleistet 
werden, davon 

 müssen 6 Monate in der Dialyse abgeleistet werden 

 müssen 24 Monate in der stationären Patientenversorgung 
abgeleistet werden 

 müssen 24 Monate in mindestens zwei anderen Facharztkompetenzen 
des Gebiets abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Notfallaufnahme abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Intensivmedizin abgeleistet werden 
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Gebiet Innere Medizin 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Innere Medizin umfasst die Vorbeugung, (Früh-)Erkennung, 
konservative und interventionelle Behandlung sowie Rehabilitation und 
Nachsorge der Gesundheitsstörungen einschließlich geriatrischer 
Krankheiten und Erkrankungen der Atmungsorgane, des Herzens und 
Kreislaufs, der Verdauungsorgane, der Nieren und ableitenden Harnwege, 
des Blutes und der blutbildenden Organe, des Gefäßsystems, des 
Stoffwechsels und der inneren Sekretion, des Immunsystems, des Stütz- 
und Bindegewebes, der Infektionskrankheiten und Vergiftungen sowie der 
soliden Tumore und der hämatologischen Neoplasien. Das Gebiet umfasst 
auch die Gesundheitsförderung und die Betreuung unter Berücksichtigung 
der somatischen, psychischen und sozialen Wechselwirkungen und die 
interdisziplinäre Koordination der an der gesundheitlichen Betreuung 
beteiligten Personen und Institutionen. 

 

Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie 
(Pneumologe/Pneumologin) 

Weiterbildungszeit 

72 Monate im Gebiet Innere Medizin unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 36 Monate in Innere Medizin und Pneumologie abgeleistet 
werden, davon 

 müssen 24 Monate in der stationären Patientenversorgung 
abgeleistet werden 

 müssen 24 Monate in mindestens zwei anderen Facharztkompetenzen 
des Gebiets abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Notfallaufnahme abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Intensivmedizin abgeleistet werden 
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Gebiet Innere Medizin 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Innere Medizin umfasst die Vorbeugung, (Früh-)Erkennung, 
konservative und interventionelle Behandlung sowie Rehabilitation und 
Nachsorge der Gesundheitsstörungen einschließlich geriatrischer 
Krankheiten und Erkrankungen der Atmungsorgane, des Herzens und 
Kreislaufs, der Verdauungsorgane, der Nieren und ableitenden Harnwege, 
des Blutes und der blutbildenden Organe, des Gefäßsystems, des 
Stoffwechsels und der inneren Sekretion, des Immunsystems, des Stütz- 
und Bindegewebes, der Infektionskrankheiten und Vergiftungen sowie der 
soliden Tumore und der hämatologischen Neoplasien. Das Gebiet umfasst 
auch die Gesundheitsförderung und die Betreuung unter Berücksichtigung 
der somatischen, psychischen und sozialen Wechselwirkungen und die 
interdisziplinäre Koordination der an der gesundheitlichen Betreuung 
beteiligten Personen und Institutionen. 

 

Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie 
(Rheumatologe/Rheumatologin) 

Weiterbildungszeit 

72 Monate im Gebiet Innere Medizin unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 36 Monate in Innere Medizin und Rheumatologie abgeleistet 
werden, davon 

 müssen 24 Monate in der stationären Patientenversorgung 
abgeleistet werden 

 müssen 24 Monate in mindestens zwei anderen Facharztkompetenzen 
des Gebiets abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Notfallaufnahme abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in der Intensivmedizin abgeleistet werden 
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Gebiet Kinder- und Jugendmedizin 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Kinder- und Jugendmedizin umfasst die Prävention, Diagnostik, 
Therapie, Rehabilitation und Nachsorge aller körperlichen, psychischen und 
psychosomatischen Erkrankungen, Verhaltensauffälligkeiten, 
Entwicklungsstörungen und Behinderungen des Säuglings, Kleinkindes, 
Kindes, Jugendlichen und Heranwachsenden in seinem sozialen Umfeld 
von der pränatalen Periode bis zur Transition in eine qualifizierte 
Weiterbetreuung. 

 

Facharzt/Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin 
(Kinder- und Jugendarzt/Kinder- und Jugendärztin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Kinder- und Jugendmedizin unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 6 Monate in der intensivmedizinischen Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen abgeleistet werden 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 
anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Kinder- und Jugendmedizin 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Kinder- und Jugendmedizin umfasst die Prävention, Diagnostik, 
Therapie, Rehabilitation und Nachsorge aller körperlichen, psychischen und 
psychosomatischen Erkrankungen, Verhaltensauffälligkeiten, 
Entwicklungsstörungen und Behinderungen des Säuglings, Kleinkindes, 
Kindes, Jugendlichen und Heranwachsenden in seinem sozialen Umfeld 
von der pränatalen Periode bis zur Transition in eine qualifizierte 
Weiterbetreuung. 

 

Schwerpunkt Kinder-Hämatologie und -Onkologie  
(Kinder-Hämatologe und -Onkologe/Kinder-Hämatologin und -Onkologin) 

Weiterbildungszeit 

24 Monate Kinder-Hämatologie und -Onkologie unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten 
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Gebiet Kinder- und Jugendmedizin 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Kinder- und Jugendmedizin umfasst die Prävention, Diagnostik, 
Therapie, Rehabilitation und Nachsorge aller körperlichen, psychischen und 
psychosomatischen Erkrankungen, Verhaltensauffälligkeiten, 
Entwicklungsstörungen und Behinderungen des Säuglings, Kleinkindes, 
Kindes, Jugendlichen und Heranwachsenden in seinem sozialen Umfeld 
von der pränatalen Periode bis zur Transition in eine qualifizierte 
Weiterbetreuung. 

 

Schwerpunkt Kinder-Kardiologie  
(Kinder-Kardiologe/Kinder-Kardiologin) 

Weiterbildungszeit 

24 Monate Kinder-Kardiologie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten 
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Gebiet Kinder- und Jugendmedizin 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Kinder- und Jugendmedizin umfasst die Prävention, Diagnostik, 
Therapie, Rehabilitation und Nachsorge aller körperlichen, psychischen und 
psychosomatischen Erkrankungen, Verhaltensauffälligkeiten, 
Entwicklungsstörungen und Behinderungen des Säuglings, Kleinkindes, 
Kindes, Jugendlichen und Heranwachsenden in seinem sozialen Umfeld 
von der pränatalen Periode bis zur Transition in eine qualifizierte 
Weiterbetreuung. 

 

Schwerpunkt Neonatologie  
(Neonatologe/Neonatologin) 

Weiterbildungszeit 

24 Monate Neonatologie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten 
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Gebiet Kinder- und Jugendmedizin 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Kinder- und Jugendmedizin umfasst die Prävention, Diagnostik, 
Therapie, Rehabilitation und Nachsorge aller körperlichen, psychischen und 
psychosomatischen Erkrankungen, Verhaltensauffälligkeiten, 
Entwicklungsstörungen und Behinderungen des Säuglings, Kleinkindes, 
Kindes, Jugendlichen und Heranwachsenden in seinem sozialen Umfeld 
von der pränatalen Periode bis zur Transition in eine qualifizierte 
Weiterbetreuung. 

 

Schwerpunkt Neuropädiatrie  
(Neuropädiater/Neuropädiaterin) 

Weiterbildungszeit 

24 Monate Neuropädiatrie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, davon 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 6 Monate Weiterbildung in 
Neurologie und/oder Kinder- und Jugendpsychiatrie und –
psychotherapie erfolgen 
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Gebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie und -
psychotherapie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie umfasst die 
Erkennung, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, 
psychosomatischer und entwicklungsbedingter Erkrankungen oder 
Störungen sowie psychischer und sozialer Verhaltensauffälligkeiten im 
Säuglings-, Kindes- und Jugendalter und bei Heranwachsenden auch unter 
Beachtung ihrer Einbindung in das familiäre und soziale Lebensumfeld. 

 

Facharzt/Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -
psychotherapie 
(Kinder- und Jugendpsychiater und -psychotherapeut/Kinder- und 
Jugendpsychiaterin und -psychotherapeutin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie unter 
Befugnis an Weiterbildungsstätten, davon 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 
anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Laboratoriumsmedizin 

Gebietsdefinition 

Die Laboratoriumsmedizin umfasst die Unterstützung bei der Erkennung 
von Krankheiten und ihren Ursachen, bei der Überwachung des 
Krankheitsverlaufes und bei der Bewertung therapeutischer Maßnahmen 
durch die Anwendung und Beurteilung morphologischer, chemischer, 
physikalischer, immunologischer, biochemischer, molekulargenetischer und 
mikrobiologischer Untersuchungsverfahren von Körperflüssigkeiten, 
Ausscheidungs- und Sekretionsprodukten sowie anderen Körpermaterialien 
einschließlich der dazu erforderlichen Funktionsprüfungen und 
Probennahmen sowie der Beratung von in der Vorsorge und 
Krankenbehandlung tätigen Ärzten. 

 

Facharzt/Fachärztin für Laboratoriumsmedizin 
(Laborarzt/Laborärztin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Laboratoriumsmedizin unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, 
davon 

 müssen 30 Monate in klinischer Chemie, im immunologischen, 
hämatologischen, hämostaseologischen und molekulargenetischen 
Labor abgeleistet werden 

 müssen 12 Monate im mikrobiologischen Labor abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate im immunhämatologischen Labor abgeleistet werden 

 müssen 12 Monate in der stationären Patientenversorgung abgeleistet 
werden 
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Gebiet Mikrobiologie, Virologie und 
Infektionsepidemiologie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie umfasst 
die Labordiagnostik der durch Mikroorganismen, Viren und andere 
übertragbare Agenzien bedingten Erkrankungen, die Aufklärung ihrer 
Ursachen, Pathogenese, Abwehr und epidemiologischen Zusammenhänge, 
die Unterstützung bei Vorbeugung, Erkennung, Behandlung und 
Bekämpfung von Infektionskrankheiten einschließlich der Praxis- und 
Krankenhaushygiene sowie die Beratung der in der Vorsorge, in der 
Krankenbehandlung und im öffentlichen Gesundheitsdienst tätigen Ärzte. 

 

Facharzt/Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und 
Infektionsepidemiologie 
(Mikrobiologe und Virologe/Mikrobiologin und Virologin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie unter 
Befugnis an Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 12 Monate in der stationären Patientenversorgung abgeleistet 
werden 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 
Hygiene, Laboratoriumsmedizin, Öffentliches Gesundheitswesen, 
Transfusionsmedizin und/oder in der Zusatz-Weiterbildung Infektiologie 
erfolgen 
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Gebiet Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 
Der Abschluss der Facharztweiterbildung Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 
setzt auch das zahnärztliche Staatsexamen voraus. 
Gebietsdefinition 

Das Gebiet Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie umfasst die 
Gesundheitsberatung, Vorbeugung, Erkennung, nicht-operative und 
operative Behandlung, Nachsorge und Rehabilitation von Erkrankungen, 
Verletzungen, Frakturen, Tumoren, Fehlbildungen sowie Form- und 
Funktionsveränderungen der Zähne, des Zahnhalteapparates, der 
Alveolarfortsätze, des Gaumens, der Kiefer, der Kieferhöhlen, der 
Mundhöhle einschließlich der Zunge, der Wange, der Lippen und des 
angrenzenden Rachens, der Speicheldrüsen sowie des Gesichtsschädels, 
der Lider, Orbita und Periorbita, der frontalen Schädelbasis und der 
bedeckenden Weichgewebe des Kopfes, Gesichtes und Halses 
einschließlich der Behandlung des fachbezogenen erkrankten 
Lymphsystems sowie der chirurgischen Kieferorthopädie, Implantologie 
sowie der prothetisch-epithetischen Versorgung. 

 

Facharzt/Fachärztin für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 
(Mund-Kiefer-Gesichtschirurg/Mund-Kiefer-Gesichtschirurgin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate zahnmedizinische 
Weiterbildung in Oralchirurgie bei einem Weiterbildungsbefugten für 
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie erfolgen 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 
anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Neurochirurgie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Neurochirurgie umfasst die Erkennung, operative, perioperative 
und konservative Behandlung, Nachsorge und Rehabilitation von 
Erkrankungen, Verletzungen, Verletzungsfolgen und Fehlbildungen des 
zentralen Nervensystems, seiner Gefäße und seiner Hüllen, des peripheren 
und vegetativen Nervensystems. 

 

Facharzt/Fachärztin für Neurochirurgie 
(Neurochirurg/Neurochirurgin) 

Weiterbildungszeit 

72 Monate Neurochirurgie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 6 Monate in der intensivmedizinischen Versorgung 
neurochirurgischer Patienten abgeleistet werden 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 
anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Neurologie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Neurologie umfasst die Vorbeugung, Erkennung, Behandlung 
und Rehabilitation der Erkrankungen des zentralen, peripheren und 
vegetativen Nervensystems einschließlich der Muskulatur. 

 

Facharzt/Fachärztin für Neurologie 
(Neurologe/Neurologin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Neurologie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 6 Monate in der intensivmedizinischen Versorgung 
neurologischer Patienten abgeleistet werden 

 müssen 12 Monate in Psychiatrie und Psychotherapie abgeleistet 
werden 
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Gebiet Nuklearmedizin 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Nuklearmedizin umfasst die Anwendung radioaktiver 
Substanzen, sonographischer und kernphysikalischer Verfahren zur 
Funktions- und Lokalisationsdiagnostik von Organen, Geweben und 
Systemen, für die Erkennung und Verlaufsbeurteilung von Krankheiten 
sowie die Behandlung mit offenen Radionukliden sowie die Belange des 
Strahlenschutzes. 

 

Facharzt/Fachärztin für Nuklearmedizin 
(Nuklearmediziner/Nuklearmedizinerin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Nuklearmedizin unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, davon 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 
Radiologie erfolgen 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 6 Monate Weiterbildung in 
anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Öffentliches Gesundheitswesen 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Öffentliches Gesundheitswesen umfasst die Beobachtung, 
Begutachtung und Wahrung der gesundheitlichen Belange der Bevölkerung 
und die Beratung der Träger öffentlicher Aufgaben in gesundheitlichen 
Fragen einschließlich Planungs- und Gestaltungsaufgaben zu 
Gesundheitsförderung, Prävention und der gesundheitlichen Versorgung 
sowie der öffentlichen Hygiene, der Gesundheitsaufsicht sowie der 
Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten. 

 

Facharzt/Fachärztin für Öffentliches Gesundheitswesen 
 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Öffentliches Gesundheitswesen unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 24 Monate in einer Einrichtung des öffentlichen 
Gesundheitswesens abgeleistet werden, davon 

 müssen 12 Monate in einem Gesundheitsamt abgeleistet werden 

 müssen 24 Monate in anderen Gebieten der unmittelbaren 
Patientenversorgung abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate in Psychiatrie und Psychotherapie abgeleistet werden, 
davon 
- können zum Kompetenzerwerb bis zu 3 Monate Weiterbildung im 

sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes erfolgen 

 müssen 6 Monate (720 Stunden) Kurs-Weiterbildung für Öffentliches 
Gesundheitswesen abgeleistet werden, davon 
- können zum Kompetenzerwerb bis zu 3 Monate (360 Stunden) 

Weiterbildung im Rahmen eines Postgraduierten-Kurses in Public 
Health erfolgen 
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Gebiet Pathologie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Pathologie einschließlich der Neuropathologie umfasst die 
Erkennung von Krankheiten, ihrer Entstehung und ihrer Ursachen durch die 
Beurteilung von Untersuchungsgut bei morphologisch definierten 
Krankheiten oder durch Obduktion und dient damit zugleich der Beratung 
und Unterstützung der in der Behandlung tätigen Ärzte. 

 

Facharzt/Fachärztin für Neuropathologie 
(Neuropathologe/Neuropathologin) 

Weiterbildungszeit 

72 Monate Neuropathologie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, 
davon 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 24 Monate in der 
Facharztweiterbildung Pathologie erfolgen 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 
anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Pathologie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Pathologie einschließlich der Neuropathologie umfasst die 
Erkennung von Krankheiten, ihrer Entstehung und ihrer Ursachen durch die 
Beurteilung von Untersuchungsgut bei morphologisch definierten 
Krankheiten oder durch Obduktion und dient damit zugleich der Beratung 
und Unterstützung der in der Behandlung tätigen Ärzte. 

 

Facharzt/Fachärztin für Pathologie 
(Pathologe/Pathologin) 

Weiterbildungszeit 

72 Monate Pathologie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, davon 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 24 Monate Weiterbildung in 
Neuropathologie erfolgen 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 
anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Pharmakologie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Pharmakologie umfasst die Erforschung von 
Arzneimittelwirkungen, Entwicklung und Anwendung von Arzneimitteln, die 
Erforschung der Wirkung von Fremdstoffen am Menschen, die Bewertung 
des therapeutischen Nutzens, die Erkennung von Nebenwirkungen sowie 
die Beratung und Unterstützung der in der Vorsorge und 
Krankenbehandlung Tätigen bei der Anwendung substanzbasierter 
therapeutischer und diagnostischer Maßnahmen sowie die Risikobewertung 
von Fremdstoffen. 

 

Facharzt/Fachärztin für Klinische Pharmakologie 
(Klinischer Pharmakologe/Klinische Pharmakologin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate im Gebiet Pharmakologie unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 48 Monate in Klinische Pharmakologie abgeleistet werden, 
davon 
- können zum Kompetenzerwerb bis zu 18 Monate Weiterbildung in 

Pharmakologie und Toxikologie erfolgen 

 müssen 12 Monate in Gebieten der unmittelbaren Patientenversorgung 
abgeleistet werden 
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Gebiet Pharmakologie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Pharmakologie umfasst die Erforschung von 
Arzneimittelwirkungen, Entwicklung und Anwendung von Arzneimitteln, die 
Erforschung der Wirkung von Fremdstoffen am Menschen, die Bewertung 
des therapeutischen Nutzens, der Erkennung von Nebenwirkungen sowie 
die Beratung und Unterstützung der in der Vorsorge und 
Krankenbehandlung Tätigen bei der Anwendung substanzbasierter 
therapeutischer und diagnostischer Maßnahmen sowie die Risikobewertung 
von Fremdstoffen. 

 

Facharzt/Fachärztin für Pharmakologie und Toxikologie 
(Pharmakologe und Toxikologe/Pharmakologin und Toxikologin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Pharmakologie und Toxikologie unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 
- können zum Kompetenzerwerb bis zu 18 Monate Weiterbildung in 

Klinische Pharmakologie erfolgen 
- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 

anderen Gebieten erfolgen 



 

Seite 50 von 62 

 

Gebiet Phoniatrie und Pädaudiologie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Phoniatrie und Pädaudiologie umfasst die Vorbeugung, 
Erkennung, konservative und operative Behandlung sowie Rehabilitation 
von krankheitsbedingten Störungen der peripheren und zentralen 
Hörfunktion, der Sprech- und Sprachfunktion, der Laut- und Schriftsprache, 
der Stimm-, Kau- und Schluckfunktion einschließlich psychosomatischer 
Begleiterkrankungen und musikermedizinischer Erkrankungen. 

 

Facharzt/Fachärztin für Phoniatrie und Pädaudiologie 
(Phoniater und Pädaudiologe/Phoniaterin und Pädaudiologin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Phoniatrie und Pädaudiologie unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 
- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 

anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Physikalische und Rehabilitative Medizin  

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Physikalische und Rehabilitative Medizin umfasst die 
Frührehabilitation, die postakute und Langzeit-Rehabilitation sowie die 
Prävention von Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit sowie die 
interdisziplinäre Diagnostik und Behandlung von Struktur- und 
Funktionsstörungen mit konservativen, physikalischen, manuellen und 
naturheilkundlichen Therapiemaßnahmen sowie Verfahren der 
rehabilitativen Intervention. 

 

Facharzt/Fachärztin für Physikalische und Rehabilitative Medizin 
(Physikalischer und Rehabilitativer Mediziner/Physikalische und 
Rehabilitative Medizinerin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Physikalische und Rehabilitative Medizin unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 12 Monate in der stationären Akutversorgung im Gebiet 
Chirurgie und/oder in Neurochirurgie abgeleistet werden 

 müssen 12 Monate in der stationären Akutversorgung im Gebiet Innere 
Medizin und/oder in Neurologie abgeleistet werden 
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Gebiet Physiologie 
Gebietsdefinition 
Das Gebiet Physiologie umfasst die Lehre der Funktionen des 
menschlichen Körpers vom Molekül bis zum Organismus. 

 

Facharzt/Fachärztin für Physiologie 
(Physiologe/Physiologin) 

Weiterbildungszeit 
48 Monate Physiologie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, davon 
- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 

anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Psychiatrie und Psychotherapie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Psychiatrie und Psychotherapie umfasst die Vorbeugung, 
Erkennung und somatotherapeutische, psychotherapeutische sowie 
sozialpsychiatrische Behandlung und Rehabilitation von psychischen 
Erkrankungen, die psycho-somatischen bzw. somato-psychischen 
Wechselwirkungen und toxischen Schädigungen unter Berücksichtigung 
ihrer psychosozialen Anteile, psychosomatischen Bezüge und forensischen 
Aspekte. 

 

Facharzt/Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie 
(Psychiater und Psychotherapeut/Psychiaterin und Psychotherapeutin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Psychiatrie und Psychotherapie unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 12 Monate in Neurologie abgeleistet werden 

 müssen 24 Monate in der stationären Patientenversorgung abgeleistet 
werden 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 
Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie 
und/oder im Schwerpunkt Forensische Psychiatrie erfolgen 
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Gebiet Psychiatrie und Psychotherapie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Psychiatrie und Psychotherapie umfasst die Vorbeugung, 
Erkennung und somatotherapeutische, psychotherapeutische sowie 
sozialpsychiatrische Behandlung und Rehabilitation von psychischen 
Erkrankungen, die psycho-somatischen bzw. somato-psychischen 
Wechselwirkungen und toxischen Schädigungen unter Berücksichtigung 
ihrer psychosozialen Anteile, psychosomatischen Bezüge und forensischen 
Aspekte. 

 

Schwerpunkt Forensische Psychiatrie 
(Forensischer Psychiater/Forensische Psychiaterin) 

Weiterbildungszeit 

24 Monate Forensische Psychiatrie unter Befugnis an 
Weiterbildungsstätten 
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Gebiet Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Psychosomatische Medizin und Psychotherapie umfasst die 
Erkennung, psychosomatisch-medizinische und psychotherapeutische 
Behandlung, Prävention und Rehabilitation von Krankheiten und 
Leidenszuständen, an deren Verursachung und Chronifizierung 
psychosoziale, psycho-somatische und somato-psychische Faktoren 
einschließlich dadurch bedingter körperlich-seelischer Wechselwirkungen 
maßgeblich beteiligt sind. 

 

Facharzt/Fachärztin für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie 
(Psychosomatiker und Psychotherapeut/Psychosomatikerin und 
Psychotherapeutin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Psychosomatische Medizin und Psychotherapie unter Befugnis 
an Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 12 Monate in anderen Gebieten der somatischen 
Patientenversorgung abgeleistet werden 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 
Psychiatrie und Psychotherapie und/oder Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und –psychotherapie erfolgen 
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Gebiet Radiologie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Radiologie umfasst die Erkennung von Krankheiten mit Hilfe 
ionisierender Strahlen, kernphysikalischer und sonographischer Verfahren 
sowie die Anwendung interventioneller, minimal-invasiver radiologischer 
Verfahren in der Erwachsenen-, Kinder- und Neuroradiologie sowie die 
Belange des Strahlenschutzes. 

 

Facharzt/Fachärztin für Radiologie 
(Radiologe/Radiologin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Radiologie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, davon 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 
Gebieten der unmittelbaren Patientenversorgung erfolgen 
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Gebiet Radiologie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Radiologie umfasst die Erkennung von Krankheiten mit Hilfe 
ionisierender Strahlen, kernphysikalischer und sonographischer Verfahren 
sowie die Anwendung interventioneller, minimal-invasiver radiologischer 
Verfahren in der Erwachsenen-, Kinder- und Neuroradiologie sowie die 
Belange des Strahlenschutzes. 

 

Schwerpunkt Kinderradiologie 
(Kinderradiologe/Kinderradiologin) 

Weiterbildungszeit 

24 Monate Kinderradiologie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten 
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Gebiet Radiologie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Radiologie umfasst die Erkennung von Krankheiten mit Hilfe 
ionisierender Strahlen, kernphysikalischer und sonographischer Verfahren 
sowie die Anwendung interventioneller, minimal-invasiver radiologischer 
Verfahren in der Erwachsenen-, Kinder- und Neuroradiologie sowie die 
Belange des Strahlenschutzes. 

 

Schwerpunkt Neuroradiologie  
(Neuroradiologe/Neuroradiologin) 

Weiterbildungszeit 

24 Monate Neuroradiologie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten 
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Gebiet Rechtsmedizin 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Rechtsmedizin umfasst die Entwicklung und Anwendung 
medizinischer und naturwissenschaftlicher Kenntnisse und Methoden für 
die Bearbeitung rechtlicher Fragestellungen sowie die Vermittlung 
rechtsmedizinischer einschließlich arztrechtlicher und ethischer Kenntnisse 
für die Ärzteschaft. 

 

Facharzt/Fachärztin für Rechtsmedizin 
(Rechtsmediziner/Rechtsmedizinerin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Rechtsmedizin unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, davon 

 müssen 6 Monate im Gebiet Pathologie abgeleistet werden 

 müssen 6 Monate im Gebiet Psychiatrie und Psychotherapie abgeleistet 
werden 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 6 Monate Weiterbildung in 
anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Strahlentherapie 

Gebietsdefinition  

Das Gebiet Strahlentherapie umfasst die Strahlenbehandlung maligner und 
benigner Erkrankungen einschließlich der medikamentösen und 
physikalischen Verfahren zur Radiosensibilisierung und Verstärkung der 
Strahlenwirkung am Tumor unter Berücksichtigung von Schutzmaßnahmen 
der gesunden Gewebe. 

 

Facharzt/Fachärztin für Strahlentherapie 
(Strahlentherapeut/Strahlentherapeutin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Strahlentherapie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, 
davon 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 
anderen Gebieten erfolgen 
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Gebiet Transfusionsmedizin 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Transfusionsmedizin umfasst als klinisches Fach die 
hämotherapeutische Behandlung von Patienten sowie die Erfüllung von 
Aufgaben in der Vorbereitung, Durchführung und Bewertung 
hämotherapeutischer und transplantationsmedizinischer Maßnahmen, die 
Auswahl und medizinische Betreuung von autologen und allogenen Blut-, 
Zell- und Gewebespendern, die Herstellung, Prüfung und 
Weiterentwicklung biologischer Arzneimittel wie allogener und autologer 
zellulärer und plasmatischer Blut-, Zell-, Gewebe- und Stammzellpräparate, 
die Beurteilung der Histokompatibilität allogener Zell-, Gewebe- und 
Organtransplantate sowie die Durchführung von transfusionsmedizinischen 
Therapieverfahren einschließlich therapeutischer Hämapheresen am 
Patienten. 

 

Facharzt/Fachärztin für Transfusionsmedizin 
(Transfusionsmediziner/Transfusionsmedizinerin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Transfusionsmedizin unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, 
davon 

 müssen 18 Monate in anderen Gebieten der unmittelbaren 
Patientenversorgung mit hämotherapeutischem Bezug abgeleistet 
werden 

- können zum Kompetenzerwerb bis zu 6 Monate Weiterbildung in 
Laboratoriumsmedizin und/oder Mikrobiologie, Virologie und 
Infektionsepidemiologie erfolgen 
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Gebiet Urologie 

Gebietsdefinition 

Das Gebiet Urologie umfasst die Vorbeugung, Erkennung, Behandlung, 
Nachsorge und Rehabilitation von Erkrankungen, Funktionsstörungen, 
Fehlbildungen und Verletzungen des männlichen Urogenitalsystems und 
der weiblichen Harnorgane. 

 

Facharzt/Fachärztin für Urologie 
(Urologe/Urologin) 

Weiterbildungszeit 

60 Monate Urologie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, davon 
- können zum Kompetenzerwerb bis zu 12 Monate Weiterbildung in 

anderen Gebieten erfolgen 
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